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7. Satzung vom 19.11.2020 zur Änderung der 

Hauptsatzung der Gemeinde Bestwig vom 02.11.1999 
 
 
 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666 ff.- SGV.NRW.2023) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Bestwig am 18.11.2020 mit der Mehrheit der ge-
setzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende 7. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung vom 02.11.1999 beschlossen: 

 
 

Artikel 1 
 

§ 9 erhält folgende Fassung: 
 
Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters mit ei-
nem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 3 GO NRW) bedürfen der Schriftform. 
 
 
§ 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die im Rahmen der Man-
datsausübung erforderlichen Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sit-
zungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Aus-
schussmitglied. 
Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 12 
Sitzungen im Jahr beschränkt. 
 
Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten Aufwandsentschädigungen 
gemäß Abs. 2 auch für Sitzungen der Gremien, denen sie aufgrund eines Ratsbeschlus-
ses angehören. 
 
 
§ 11 Abs. 3 d) erhält folgende Fassung: 
 
Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen mindestens ein 
Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige Person nach SGB XI ist, 
oder einen Haushalt mit mindestens 3 Personen führen und nicht oder weniger als 20 
Stunden die Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Ab-
wesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt 
des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt er-
setzt. 
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§ 11 Abs. 3 g) erhält folgende Fassung: 
 
Stellv. Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO NRW, Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen 
mit mindestens acht Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindestens 
16 Mitgliedern auch zwei und mit mindestens 24 Mitgliedern auch drei stellvertretende 
Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 
GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i.V.m. der Ent-
schVO. 
 
 
§ 11 Abs. 3 h) erhält folgende Fassung: 
 
Vorsitzende von Ausschüssen des Rates erhalten neben den Entschädigungen, die 
Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, sämtlich keine zusätzlichen Aufwands-
entschädigungen und kein zusätzliches Sitzungsgeld nach § 46 GO NRW.  
 
 
§ 13 erhält folgende Fassung: 
 
Zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewährt 
die Gemeinde Bestwig den Fraktionen Zuwendungen gemäß einem gesonderten Rats-
beschluss. 
 
 
§ 17 erhält folgende Fassung: 
 
Jedem Ratsmitglied werden als Arbeitsmaterialien in den jeweils neuesten Fassungen 
 
- die Gemeindeordnung, 
- die Hauptsatzung, 
- die Geschäftsordnung, 
- die Zuständigkeitsordnung, 
- alle Satzungen der Gemeinde, 
 
digital im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
 

 
 
 

Artikel 2 
 

Diese 7. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Bestwig tritt rückwirkend zum 
01.11.2020 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) 
i.V.m. § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut der vorstehenden 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Bestwig vom 02.11.1999 mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Bestwig vom 
18.11.2020 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren wor-
den ist. 
 
Die vorstehende 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Bestwig 
vom 02.11.1999 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustan-
dekommen der v. g. 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Bestwig 
vom 02.11.1999 seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
2. die 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Bestwig vom 

02.11.1999 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 oder 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bestwig, den 19.11.2020 
 
 
 
 
 
 
(Péus) 

__________ 
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2. Änderung vom 19.11.2020 
der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Bestwig 

vom 02.11.1999 
 
Aufgrund des § 47 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Bestwig in seiner Sitzung am 18.11.2020 folgende 2. Änderung der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Bestwig vom 02.11.1999 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
Die Inhaltsübersicht wird wie folgt verändert bzw. ergänzt: 
 
1. Inhaltsübersicht 
 

I. Geschäftsführung des Rates  
 

2.  Durchführung der Ratssitzungen  
 
a) Allgemeines erhält folgende Fassung: 
 
§ 10 Befangenheit von Mitgliedern des Rates 

 
 IV.  Datenschutz erhält folgende Ergänzung: 
 
       § 33 Datenverarbeitung 
  
V.  erhält folgende Fassung: 
 
 V.  Schlussbestimmungen, In-Kraft-Treten 
       § 34 Schlussbestimmungen 
       § 35 In-Kraft-Treten 
 
 
 
 

Artikel II 
 
Die folgenden Regelungen der Geschäftsordnung werden wie folgt verändert bzw. ergänzt: 
  
§ 7 (2) f Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Beratung des Jah-

resabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 Abs. 1 GO). 
 
 
§ 10 (1) Muss ein Ratsmitglied annehmen, nach §§ 50 Abs. 6, 43 Abs. 2, 31 GO von der 

Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen zu sein, […] 
 
 
§ 10 (4) Die Regelungen gelten auch für den Bürgermeister mit der Maßgabe, dass er die 

Befangenheit dem Stellvertretenden Bürgermeister vor Eintritt in die Verhandlun-
gen anzeigt. 
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§ 11 (1)  Der Bürgermeister und sein allgemeiner Vertreter nehmen an den Sitzungen des 

Rates teil. Der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines 
Ratsmitgliedes oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesord-
nung vor dem Rat Stellung zu nehmen. 

 
 
§ 11 (2) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates 

als Zuhörer teilnehmen, soweit deren Aufgabenbereich durch den Beratungsge-
genstand berührt wird. Die Teilnahme als Zuhörer begründet keinen Anspruch 
auf Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 4 
GO). 

 
 
§ 14 (1) S. 1  Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Mitglied des Rates 

gestellt werden. […] 
 
 
§ 14 (2) S. 1  Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein Mitglied des 

Rates für und gegen diesen Antrag sprechen. […] 
 
 
§ 15 S. 1  Jedes Mitglied des Rates, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann be-

antragen, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die Red-
nerliste geschlossen wird. […] 

 
 
§ 16 (1) S. 1 Jedes Mitglied des Rates und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Punkt der 

Tagesordnung Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache 
herbeizuführen (Anträge zur Sache). […] 

 
 
§ 17 (3) Auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern des Rates erfolgt namentliche Ab-

stimmung. Bei der namentlichen Abstimmung ist die Stimmabgabe jedes Stimm-
berechtigten in der Niederschrift zu vermerken. 

 
 
§ 17 (4) S. 1  Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates wird geheim 

abgestimmt. […] 
 
 
§ 20 (2) S. 1 Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied oder der Bürgermeis-

ter der offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe 
von Stimmzetteln. 

 
 
§ 25 (4) S. 3  […] Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern in der Form zuzuleiten, wie die 

Einberufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen 
Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, die in nichtöffentlicher Sit-
zung behandelt wurden.  

 
§ 28 (1) Der Ausschussvorsitzende setzt die Tagesordnung im Benehmen mit dem Bür-

germeister fest (§ 58 Abs. 2 Satz 2 GO). Der Ausschussvorsitzende ist auf Ver-
langen des Bürgermeisters bzw. auf Antrag einer Fraktion verpflichtet, einen Ge-
genstand in die Tagesordnung aufzunehmen. 
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§ 28 Die bisherigen Absätze 1 - 7 werden 2 - 8  
 
§ 28 (4) S. 2 […] Der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Aus-

schussmitglieds verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Aus-
schuss Stellung zu nehmen. 

 
 
§ 28 (7) S. 2 […] Die Niederschrift ist dem Bürgermeister und allen Rats- und Ausschussmit-

gliedern in der Form zuzuleiten, wie auch die Einberufung erfolgt. Dabei ist si-
cherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Nieder-
schrift nehmen können, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden. 

 
 
§ 28 (8) Die §§ 6, 13 Abs. 6, 18 und 19 dieser Geschäftsordnung finden auf Ausschüsse 

keine Anwendung. 
 
 
§ 30 (5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(i.S.d. § 4 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen i.V.m. Art 4 DSGVO) die er-
forderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen um eine 
den Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende 
Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei der Auflösung der 
Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen Daten zu lö-
schen (Art. 17 Abs. 1 Alt. 2 Buchstabe a) DSGVO). 

 
 
§ 32  […] Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifi-

zierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird 
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonde-
ren Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürli-
chen Person sind, identifiziert werden kann. 
Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sons-
tige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene 
Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammen-
hang stehende handschriftliche oder andere Notizen. 

 
 
§ 33  Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Un-

terlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Drit-
ter (z.B. Familienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn etc.) gesichert 
sind. Dieses gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzel-
fällen ist dem Bürgermeister auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Daten-
sicherungsmaßnahmen zu geben. 

 
Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt 
an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den 
Stellvertreter, ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden 
aus dem Rat. 

 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind bei einem Aus-
kunftsersuchen eines Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflich-
tet, dem Bürgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft über die bei ihnen auf-
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grund dieser Tätigkeit zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu ertei-
len (vgl. § 49 Abs. 1 DSG NRW). Zu beachten ist hierbei die Beschränkung des 
Auskunftsrechts gem. § 12 DSG NRW. 

  
Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 

 
Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in Zusammen-
hang stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Nie-
derschrift über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschlie-
ßend behandelt wurde, genehmigt ist. 

 
Bei einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sind 
alle vertraulichen Unterlagen sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. 

 
Die Unterlagen können auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. Lö-
schung übergeben werden. 

 
Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. die Löschung aller 
vertraulichen Unterlagen gegenüber dem Bürgermeister schriftlich zu bestätigen. 

 
 
§ 34  Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist eine Ausfertigung dieser Ge-

schäftsordnung auszuhändigen oder digital zur Verfügung zu stellen. Wird die 
Geschäftsordnung während der Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte 
Fassung auszuhändigen oder digital zur Verfügung zu stellen. 

 
 
§ 35  Diese 2. Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-

chung in Kraft. 
 
 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) i.V.m. § 2 
Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der Wortlaut der vor-
stehenden 2. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde 
Bestwig vom 02.11.1999 mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Bestwig vom 18.11.2020 
übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Die vorstehende 2. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Ge-
meinde Bestwig vom 02.11.1999 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der v. 
g. 2. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Bestwig 
vom 02.11.1999 seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die 2. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde 
Bestwig vom 02.11.1999 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 oder 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Bestwig, den 19.11.2020 
 
 
 
 
(Péus) 

__________  
 

3 
 
Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung  
Az.: 10 56 03                         Bestwig, 13.11.2020 

 
 
 
 

Hinweisbekanntmachung 
 

auf die amtliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg über die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis vertreten durch den Land-
rat und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vertreten durch die Bürgermeis-

ter über die gemeinsame Nutzung von Fachakten 
 

 
 
Gem. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) vom 

01.10.1979 (GV.NRW.S.621), in der z. Zt. geltenden Fassung (SGV.NRW.202) weise ich darauf 

hin, dass die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis vertreten 

durch den Landrat und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vertreten durch die Bür-

germeister über die gemeinsame Nutzung von Fachakten vom 09.10.2020 im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 45/2020 vom 07.11.2020, S. 494 bis 495, lfd. Nr. 699, öffentlich 

bekanntgemacht worden ist. 

 
Bestwig, 13.11.2020 
 
 
 
(Ralf Péus) 

__________  
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Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az.: 10 24 00 / 08         Bestwig, den 19.11.2020 
  
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
des wesentlichen Inhaltes der in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde 
Bestwig am 18.11.2020 gefassten Beschlüsse: 
 
 
1. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 3 die Auftragsvergabe zur Anle-

gung eines Fuß-/Radweges in Bestwig-Ostwig beschlossen. 
 

 
 
 
Ralf Péus 
 

__________  
 

5 
 
Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az.: 10 24 00 / 08         Bestwig, den 08.10.2020 
  
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
des wesentlichen Inhaltes der in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde 
Bestwig am 07.10.2020 gefassten Beschlüsse: 
 
 
2. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 3 die Dringlichkeitsentscheidung 

der Auftragsvergabe zur Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur bei den Grund-
schulend der Gemeinde Bestwig genehmigt. 
 

3. Unter Punkt 4 hat der Rat der Gemeinde Bestwig beschlossen, eine Wegepar-
zelle im Ortsteil Ostwig zu erwerben. 
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3. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 5 beschlossen, Verkehrs- und 
Grünflächen im Ortsteil Bestwig zu erwerben. 

 
4. Unter Punkt 6 hat der Rat der Gemeinde Bestwig beschlossen, eine Grund-

stücksteilfläche in der Gemarkung Ostwig zu erwerben. 
 
 
 
 
Ralf Péus 

__________  
 

6 
 

Bekanntmachung 

 
über die Feststellung des Jahresabschlusses und dessen Ergebnisverwendung 

für das Geschäftsjahr 2019 der HochsauerlandEnergie GmbH. 
 
In der Gesellschafterversammlung der HochsauerlandEnergie GmbH am Donnerstag, 
den 17. September 2020, wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrats der geprüfte Jahres-
abschluss 2019 festgestellt und dem geprüften Lagebericht 2019 zugestimmt. Sowohl 
dem Aufsichtsrat als auch den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt. Es wurde be-
schlossen, aus dem Bilanzgewinn 2019 (1.655.458,56 €) eine Ausschüttung in Höhe 
von 400.000,00 € an die Gesellschafter zu tätigen und den verbleibenden Rest auf neue 
Rechnung vorzutragen.  
 
 

Bekanntmachung 
 

des Vermerks über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der HochsauerlandEnergie GmbH, Meschede, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der HochsauerlandEnergie GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 
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 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein-
haltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und 
 
 

 führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können, 
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 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts re-
levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben, 

 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben, 

 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, 

 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Ge-
sellschaft, 

 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
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genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen. 

 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“ 
 
 
Bielefeld, den 22. Juli 2020 
 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Cebulla   Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

über die Auslegung des Jahresabschlusses 2019 und des Lageberichts 2019 der 
HochsauerlandEnergie GmbH 

 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht und liegen in der Zeit vom 15. Januar 2021 bis zum 30. Januar 2021 im 
Verwaltungsgebäude der Hochsauerlandwasser GmbH, Auf´m Brinke 11 in 59872 
Meschede öffentlich aus. Ansprechpartner ist Herr Udo Lang. 
 
 

__________  
 
 


